


–

 

 ung der „Dezemberhilfe 2022“

 

sollen unter dem neuen Begriff „sonstige Rechnung“ 



–



–

 

 

 

 

 

 

–

 

 

 

 

verbleibt es bei der „ge-
wöhnlichen“ Pauschale in Höhe von 0,30 Euro.

die sich für sie nicht „aus-
zahlen“ würde, da ein höherer Werbungskosten



–

 
 



–

Als „Trinkgeld“ bezeichnete Zahlungen von 

ständnis für „Trinkgeld“.



–

griff „sämtliche“ hob der Bundesfinanzhof im Text da-



–

Steuerart Fälligkeit 

 

 
 

 

 

 

 


